
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie jedes Jahr gibt es zum Jahreswechsel zahlreiche Änderungen 
im Steuerrecht. Entgegen liebgewonnener Gewohnheiten hat der 
Gesetzgeber diesmal die meisten Änderungen jedoch sehr frühzei-
tig realisiert, sodass in der Regel genug Zeit für die Vorbereitung 
blieb. Tatsächlich sind einige der Änderungen schon wieder so alt, 
dass man sie leicht übersehen kann. Deshalb finden Sie in dieser 
Ausgabe eine umfassende Zusammenstellung aller Änderungen. Im 
Bundesfinanzministerium scheint man übrigens den Mangel an 
kurzfristigen Änderungen zum Jahreswechsel erkannt zu haben, 
denn seit Mitte Dezember erscheinen Schreiben des Ministeriums 
fast im Stundentakt — dazu dann mehr in den nächsten Ausgaben. 
In dieser Ausgabe finden Sie die folgenden Inhalte: 
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11.1. Lohnsteuer: Anmeldung und Ab-
führung für Dezember bzw. das 4. 
Quartal 2009. 

 Umsatzsteuer: Voranmeldung und 
Vorauszahlung für Dezember bzw. 
das 4. Quartal 2009. 

 Aufsichtsratssteuer: Anmeldung 
und Abführung für das 4. Quartal 
2009. 

 Steuerabzug bei beschränkt 
Steuerpflichtigen: Anmeldung und 
Abführung für das 4. Quartal 2009. 

 Getränkesteuer, Vergnügungs-
steuer: Zahlung für Dezember 
2009 – in einigen Gemeinden gel-
ten abweichende Termine. 

14.1. Ende der Zahlungsschonfrist für 
die am 11.1. fälligen Zahlungen. 

28.1. Sozialversicherungsbeiträge: Heu-
te müssen die Januarbeiträge auf 
dem Konto des Sozialversiche-
rungsträgers eingegangen sein. 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Wenn's alte Jahr erfolgreich 

war, dann freue dich auf's neue! 

Und war es schlecht — ja dann 

erst recht.« 

Karl-Heinz Söhler 

»Mich interessiert vor allem die 

Zukunft, denn das ist die Zeit, 

in der ich leben werde.« 

Albert Einstein 
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Änderungen für alle Steuerzahler 

Der Jahreswechsel bringt steuerliche Entlastungen für Ein-
kommensteuerzahler in erheblichem Umfang. 

Belastungen sind in den allgemeinen Steueränderungen nicht zu 
finden. Wie hoch die Entlastung ausfällt, hängt aber vom Einzelfall 
ab. Die folgenden Änderungen betreffen alle Steuerzahler: 

• Grundfreibetrag: Vor einem knappen Jahr wurde im zweiten 
Konjunkturpaket die Erhöhung des Grundfreibetrags (steuerfrei-
es Existenzminimum) in zwei Stufen von jeweils 170 Euro fest-
geschrieben. Zum 1. Januar 2010 erfolgt nun die zweite Anhe-
bung. Der Grundfreibetrag beträgt dann ab 2010 8.004 Euro. 

• Tarifeckwerte: Ebenfalls im zweiten Konjunkturpaket enthal-
ten ist eine Anpassung der Steuertabelle zur Abmilderung der so 
genannten kalten Progression. Zum 1. Januar 2009 wurden die 
Eckwerte in der Berechnungsformel für die Einkommensteuer 
um jeweils 400 Euro angehoben. Zum 1. Januar 2010 erfolgt 
noch eine Anhebung, diesmal jedoch um je 330 Euro. 

• Krankenversicherungsbeiträge: Ab 2010 werden die Beiträge 
des Steuerpflichtigen für sich, seinen Ehepartner und seine un-
terhaltsberechtigten Kinder für eine Krankenversicherung als 
Sonderausgaben berücksichtigt. Abzugsfähig sind jedoch nur 
Beiträge, die einen Leistungsumfang analog dem sozialhilfe-
rechtlichen Leistungsniveau absichern. Insbesondere sind Prä-
mien des 2009 eingeführten Basistarifs der privaten Krankenver-
sicherung in vollem Umfang Sonderausgaben. Auch die Beiträge 
zu Pflegepflichtversicherungen sind in voller Höhe als Sonder-
ausgaben abziehbar. Nicht 
abziehbar bleiben Beitrags-
anteile, mit denen ein Ver-
sicherungsschutz finanziert 
wird, der über die medizini-
sche Grundversorgung hin-
ausgeht, zum Beispiel für 
Krankengeld, die Chefarzt-
behandlung oder ein Einzel-
zimmer im Krankenhaus. 

• Vorsorgeaufwendungen: Sonstige Vorsorgeaufwendungen, bei-
spielsweise für eine Haftpflicht-, Unfall- oder Berufsunfähig-
keitsversicherung,  können in der Regel nicht mehr als Sonder-
ausgaben abgezogen werden. Lediglich bis zu einer Grenze von 
1.900 Euro (Selbstständige 2.800 Euro) ist der Abzug möglich, 
falls diese Grenze mit den Beiträgen zur Kranken- und Pflege-
versicherung noch nicht erreicht ist. Außerdem gibt es für die 
nächsten zehn Jahre eine Günstigerprüfung für den Fall, dass 
der Sonderausgabenabzug nach altem Recht günstiger wäre. 

• Rürup-Renten: Der Sonderausgabenabzug für eine Rürup-Rente 
wird ab 2010 nur noch dann gewährt, wenn der Beitragszahler 
schriftlich einwilligt, dass der Anbieter die geleisteten Beiträge 
zusammen mit der Steueridentifikationsnummer des Beitrags-
zahlers elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt. Au-
ßerdem wurde durch das Jahressteuergesetz 2009 eine Zertifi-
zierungspflicht für steuerlich geförderte Basisrentenverträge 
eingeführt. Weitere Voraussetzung für den Sonderausgabenab-
zug ab 2010 ist daher, dass das Vertragsmuster von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ab dem 1. Juli 2010 
das Bundeszentralamt für Steuern) zertifiziert ist.  

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Solidaritätszuschlag bleibt 
umstritten 

Es ist noch nicht lange her, dass das Nie-
dersächsische Finanzgericht dem Bundes-
verfassungsgericht die Frage nach der 
Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszu-
schlags vorgelegt hat. Wie umstritten das 
Thema ist, zeigt ein Urteil des Finanzge-
richts Münster aus dem Dezember. Dieses 
Finanzgericht kann sich nämlich den 
Zweifeln der Finanzrichter aus Nieder-
sachsen nicht anschließen und hält den 
Soli rundweg für verfassungsgemäß. Bis 
das Bundesverfassungsgericht entschieden 
hat, wird sich also an den gegensätzlichen 
Ansichten zur Verfassungsmäßigkeit des 
Solis nicht viel ändern. 

 

Neue Pauschbeträge 
für Auslandsreisen 

Das Bundesfinanzministerium hat die ab 
1. Januar 2010 geltenden Pauschbeträge 
für Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten bekannt gegeben. 
Änderungen ergeben sich unter anderem 
für Finnland, Norwegen, Kanada, Austra-
lien, verschiedene afrikanische Staaten 
sowie die meisten arabischen Staaten. Die 
Pauschbeträge für Übernachtungskosten 
gelten nur bei Erstattung durch den Ar-
beitgeber. Für den Werbungskostenabzug 
sind die tatsächlichen Kosten maßgebend. 

 

Steuerprivilegien unter Beschuss 

Um neue Geldquellen zu erschließen, hat 
das Bundesfinanzministerium ein Gutach-
ten von der Universität Köln erstellen las-
sen, in dem die Ökonomen die 20 größten 
Steuervergünstigungen unter die Lupe 
nahmen. Nur 5 der 20 untersuchten Vor-
schriften erhielten von den Ökonomen 
grünes Licht, darunter der Sparerfreibe-
trag und die Zulagen zur Riester-Rente. 
Sofort abschaffen sollte der Gesetzgeber 
dagegen 5 andere Privilegien, meint das 
Finanzwissenschaftliche Forschungsinsti-
tut. Das Problem dabei: Auf der Streich-
liste ganz oben stehen die steuerfreien 
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit. Diese anzutasten käme je-
doch einem Stich ins Wespennest gleich. 
Außerdem empfiehlt das Gutachten die 
Abschaffung der Mineralölsteuerfreiheit 
für Kerosin im inländischen Flugverkehr, 
des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für 
kulturelle und unterhaltende Leistungen, 
der Arbeitnehmer-Sparzulage und der 
Steuerförderung von REIT-AGs. 
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Änderungen für Familien 

Familien profitieren in besonderem Maße von den Steuerände-
rungen zum Jahreswechsel. 

Neben höherem Kindergeld und Kinderfreibetrag gibt es eine Reihe 
weiterer Änderungen, von denen die meisten Familien profitieren: 

• Kindergeld und Kinderfreibetrag: Das Kindergeld wird für je-
des Kind um 20 Euro pro Monat erhöht. Es beträgt dann jeweils 
184 Euro für das erste und zweite Kind, 190 Euro für das dritte 
Kind und 215 Euro für jedes weitere Kind. Parallel dazu wird 

der Kinderfreibetrag von 
6.024 Euro auf 7.008 Euro 
angehoben. Vom höheren 
Freibetrag profitieren El-
tern zusätzlich ab einem 
zu versteuernden Jahres-
einkommen von rund 
60.000 Euro, bei Alleiner-
ziehenden ist es der halbe 
Betrag. 

• Einkommensgrenze: Nach der Anhebung des steuerfreien Exis-
tenzminimums durch das Konjunkturpaket II wird auch die Ein-
kommensgrenze beim Kindergeld erhöht. Ab 2010 kann ein voll-
jähriges Kind bis zu 8.004 Euro im Jahr verdienen (bisher 7.680 
Euro), ohne dass der Anspruch auf Kindergeld wegfällt. 

• Erbschaftsteuer: Für Geschwister und deren Kinder (also Nich-
ten und Neffen) wird ein neuer Steuertarif von 15 bis 43 % ein-
geführt (bisher 30 bis 50 %). 

• Unterhaltsaufwendungen: Der Höchstbetrag für Unterhaltsleis-
tungen an gesetzlich Unterhaltsberechtigte und ihnen gleichge-
stellte Personen wird von derzeit 7.680 Euro auf 8.004 Euro an-
gehoben. Zusätzlich sind ab dem Jahr 2010 die für die unterhal-
tene Person übernommenen Beiträge zu einer Basiskranken- und 
einer Pflegepflichtversicherung abziehbar. 

• Ehegattenunterhalt: Der Höchstbetrag von 13.805 Euro für die 
im Rahmen des Realsplittings abziehbaren Unterhaltsleistungen 
an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegat-
ten erhöht sich ab dem Jahr 2010 um die für den Unterhalts-
empfänger übernommenen Beiträge zu einer Basiskranken- und 
einer Pflegepflichtversicherung.  

 

Änderungen für Unternehmer und Freiberufler 

Unternehmer und Freiberufler müssen sich auf eine Reihe grö-
ßerer und kleinerer Änderungen zum Jahreswechsel einstellen. 

Alle großen Änderungen für Unternehmer und Freiberufler kommen 
mit langer Ansage: Entweder waren sie bereits Bestandteil der 
2008 beschlossenen Änderungsgesetze, oder sie sind schon im 
Frühjahr verabschiedet worden. Das ist auch gut so, denn einige 
der Änderungen erforderten umfangreiche Vorbereitungen. 

• Bilanzrecht: Spätestens für die ab dem 1. Januar 2010 begin-
nenden Geschäftsjahre sind die zahlreichen Änderungen im Bi-
lanzrecht durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz für alle 
Unternehmen verbindlich. Freiwillig konnten die Änderungen 
schon ein Jahr früher angewendet werden. 

Änderungen für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer 

Im zweiten Anlauf hat die Einführung des 
optionalen Faktorverfahrens für Doppel-
verdiener-Ehepaare nun geklappt. Auch 
sonst gibt es einige Änderungen, die Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer betreffen: 

• Besteuerung von Doppelverdiener-
Ehepaaren: Ab 2010 wird nun das ur-
sprünglich schon für 2009 vorgesehene 
optionale Faktorverfahren für Doppel-
verdiener-Ehepaare eingeführt. Ehe-
paare können dann nicht nur die Steu-
erklassenkombination III und V wählen, 
sondern auch gemeinsam nach Steuer-
klasse IV, ergänzt um einen Vertei-
lungsfaktor, besteuert werden. Da-
durch soll der Splitting-Vorteil besser 
verteilt werden. 

• Lohnsteuer-Jahresausgleich und 
Pflichtveranlagung: Wenn sich ein 
Ehepaar für das Faktorverfahren ent-
scheidet, darf der Arbeitgeber keinen 
Lohnsteuer-Jahresausgleich durchfüh-
ren und die Eheleute sind verpflichtet, 
am Jahresende eine Einkommensteu-
ererklärung abzugeben. Da bereits 
jetzt Gleiches für die Steuerklassen-
kombination III/V gilt, hat diese Ände-
rung keine großen Folgen. 

• Entgeltnachweise: Im neuen Jahr 
startet das elektronische Entgeltnach-
weisverfahren (ELENA). Jeder Arbeit-
geber muss dann einmal im Monat die 
Entgeltdatensätze elektronisch an die 
Zentrale Speicherstelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund übermitteln. 
Ab 2012 werden dann die diversen 
Entgeltbescheinigungen durch die 
elektronischen Daten ersetzt. 

• Kurzarbeitergeld: Betriebe, die erst 
2010 mit der Kurzarbeit beginnen, 
können für maximal 18 Monate Kurzar-
beitergeld beantragen. Läuft die Kurz-
arbeit zum Jahreswechsel bereits, 
bleibt es bei der maximalen Bezugs-
frist von 24 Monaten. 

• Gleitzonenfaktor: Der Gleitzonenfak-
tor für Arbeitnehmer mit einem Mo-
natslohn zwischen 400 und 800 Euro 
beträgt ab 2010 0,7585. 

• Unfallversicherung: Ab 2010 müssen 
die Arbeitgeber mit der Entgeltmel-
dung zwingend auch die Zahl der Ar-
beitsstunden an die Berufsgenossen-
schaften melden, denn andernfalls 
wird die Meldung als fehlerhaft zu-
rückgewiesen. 

• Familienversicherung: Familienmit-
glieder von gesetzlich Krankenversi-
cherten dürfen ab 2010 ein Monatsein-
kommen von bis zu 365 Euro (statt bis-
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• Geringwertige Wirtschaftsgüter:  Bei den Gewinneinkünften 
besteht für alle nach dem 31. Dezember 2009 angeschafften 
Wirtschaftsgütern ein Wahlrecht, diese bei Herstellungs- oder 
Anschaffungskosten bis zu 410 Euro sofort abzuschreiben oder 
die Poolabschreibung für alle Wirtschaftsgüter zwischen 150 
und 1000 Euro anzuwenden. Das Wahlrecht ist für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahres angeschafften Wirtschaftsgüter einheit-
lich auszuüben. Wird vom Wahlrecht zur Sofortabschreibung 
Gebrauch gemacht, müssen Wirtschaftsgüter mit einem Wert 
über 150 Euro wieder in einem laufend zu führenden Verzeich-
nis erfasst werden. 

• Degressive Abschreibung: Nur noch bis Ende 2010 ist die de-
gressive Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter in einer 
Höhe von maximal 25 % möglich. Dies gilt jedoch nicht für den 
GwG-Sammelposten, der für Wirtschaftsgüter mit einem An-
schaffungspreis zwischen 150 und 1.000 Euro zu bilden ist. 

• Beherbergungsleistungen: Kein ruhiges Weihnachten beschert 
der Gesetzgeber den deutschen Hoteliers, denn ab dem 1. Ja-
nuar 2010 soll der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % auch für 
Beherbergungsleistungen gelten. Betroffen sind alle kurzfristi-
gen Beherbergungsleistungen von bis zu sechs Monaten Dauer, 
also auch Pensionen, Ferienwohnungen und Campingflächen. 
Einmal abgesehen von der damit ohnehin notwendigen Umstel-
lung des Rechnungswesens wird die Abrechnung zusätzlich ver-
kompliziert. Denn Leistungen, die nicht unmittelbar der Ver-
mietung dienen, fallen nicht unter den ermäßigten Steuersatz, 
selbst wenn diese Leistungen im Pauschalpreis für das Zimmer 
inbegriffen sind. Zu diesen 
Leistungen zählen zum Bei-
spiel das Frühstück, Tele-
fon- und Internetzugang, 
Pay-TV, Minibar und Well-
nessangebote. In vielen 
Fällen werden sich daher 
Abgrenzungsfragen stellen, 
mit denen die Hoteliers 
zunächst allein gelassen 
werden, denn ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums dürf-
te frühestens im Januar erscheinen. Trotzdem müssen die Hote-
liers dafür sorgen, dass die Rechnungsstellung ab Silvester kor-
rekt erfolgt, denn schon für die Nacht auf Neujahr gilt der neue 
ermäßigte Steuersatz. Soweit die Details bis dahin bekannt sind, 
erfahren Sie mehr dazu in der nächsten Ausgabe. Für Geschäfts-
reisende dürften die Übernachtungen übrigens zum Großteil 
teurer werden, denn viele Hotels wollen nicht den Bruttopreis 
senken, sondern den Nettopreis erhöhen. 

• Erbschaftsteuer: Die Behaltensfristen für die beiden Steuerbe-
freiungsregelungen werden von 7 auf 5 und von 10 auf 7 Jahre 
verkürzt. Außerdem werden die geforderten Lohnsummen von 
650 % auf 400 % respektive von 1.000 % auf 700 % reduziert und 
gelten nun nur noch für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten 
(bisher 10 Beschäftigte). 

• Sanierungsklausel und Mantelkauf: Die körperschaftsteuerliche 
Sanierungsklausel, durch die Verluste von gekauften Firmen mit 
eigenen Gewinnen verrechnet werden können, gilt jetzt unbe-
fristet. Bei bestimmten Umstrukturierungen innerhalb verbun-
dener Unternehmen wird der Abzug von Verlusten  wieder zuge-
lassen. Und auch bei Beteiligungserwerben wird der Übergang 
der Verluste in Höhe der stillen Reserven, die auf den erworbe-

her 360 Euro) haben, ohne die bei-
tragsfreie Familienversicherung zu ver-
lieren. Für geringfügig Beschäftigte 
bleibt es bei einem zulässigen Ge-
samteinkommen von 400 Euro für die 
beitragsfreie Familienversicherung. 

• Altersvorsorgebeiträge: Damit Alters-
vorsorgebeiträge auch nach 2009 noch 
als Sonderausgaben abziehbar sind, 
muss der Steuerzahler dem Anbieter 
seine Steueridentifikationsnummer 
mitteilen und ihm schriftlich erlauben, 
die Höhe der Beiträge elektronisch an 
die Finanzverwaltung zu übermitteln. 

• Insolvenzgeldumlage: Wie erwartet - 
oder besser befürchtet - hat der Bun-
desrat dem Entwurf über die Festset-
zung der Insolvenzgeldumlage für 2010 
zugestimmt. Damit steigt die Insol-
venzgeldumlage in 2010 auf mehr als 
das Vierfache, nämlich von 0,1 % auf 
0,41 %. 

• Gendiagnostikgesetz: Ab dem 1. Feb-
ruar 2010 sind genetische Untersu-
chungen am Arbeitsplatz grundsätzlich 
verboten. 

 

Beitragsbemessungsgrenzen 2010 

Wie jedes Jahr steigen auch diesmal zum 
Jahreswechsel die Beitragsbemessungs-
grenzen in der Sozialversicherung. 

• Die Beitragsbemessungsgrenze in der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung 
steigt im Westen um 1.200 Euro auf 
66.000 Euro (5.500 Euro mtl.) und im 
Osten ebenfalls um 1.200 Euro auf 
55.800 Euro (4.650 Euro mtl.). 

• In der knappschaftlichen Versicherung 
ist der Anstieg im Westen höher, näm-
lich um 1.800 Euro auf dann 81.600 
Euro (6.800 Euro mtl.). Im Osten steigt 
die Grenze um 1.200 Euro auf 68.400 
Euro (5.700 Euro mtl.). 

• In der Kranken- und Pflegeversiche-
rung ist die Beitragsbemessungsgrenze 
bundesweit einheitlich festgelegt und 
steigt um 900 Euro auf 45.000 Euro 
(3.750,00 Euro mtl.). Die Versiche-
rungspflichtgrenze liegt allerdings 
4.950 Euro höher bei 49.950 Euro im 
Jahr (4.162,50 Euro mtl.). 

• Die Bezugsgröße, die zum Beispiel für 
die Mindestbeitragsbemessungsgrund-
lage für freiwillige Mitglieder in der 
gesetzlichen Krankenversicherung re-
levant ist, steigt im Westen wie im Os-
ten um je 420 Euro im Jahr. Die neuen 
Werte betragen damit im Westen 
30.660 Euro im Jahr (2.555 Euro mtl.) 
und im Osten 26.040 Euro im Jahr 
(2.170 Euro mtl.). 
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nen Anteil entfallen, wieder zugelassen. Eine bilanzielle Zuord-
nung von Betriebsvermögen mit steuerlicher Rückwirkung (z. B. 
durch Umwandlungen) beeinflusst die Höhe der maßgeblichen 
stillen Reserven nicht. 

• Zinsschranke: Die Freigrenze bei der Zinsschranke wird dauer-
haft von 1 auf 3 Millionen Euro angehoben. Ein Vortrag des 
EBITDA rückwirkend ab dem Jahr 2007 für einen Zeitraum von 
jeweils fünf Jahren soll den Zinsabzug für die Unternehmen 
auch bei Konjunkturschwankungen verstetigen. Schließlich wird 
die Escape-Klausel so überarbeitet, dass sie für deutsche Kon-
zerne besser anwendbar ist. 

• Gewerbesteuerliche Hinzurechnung: Der Hinzurechnungssatz 
für Miet- und Pachtzinsen wird von 65% auf 50% reduziert. 

• Ort einer Dienstleistung: Ab dem 1. Januar 2010 werden 
Dienstleistungen, die ein Unternehmen für ein anderes Unter-
nehmen erbringt, dort besteuert, wo der Kunde ansässig ist, 
und nicht an dem Ort der Niederlassung des Dienstleistungser-
bringers. Dienstleistungen von Unternehmen an private Ver-
braucher werden dagegen nach wie vor an dem Ort besteuert, 
an dem der Dienstleistungserbringer ansässig ist. Davon ausge-
nommen sind unter anderem Restaurant- und Verpflegungs-

dienstleistungen, die Ver-
mietung von Beförderungs-
mitteln, Dienstleistungen in 
den Bereichen Kultur, Sport, 
Wissenschaft, Unterricht 
und Erziehung sowie elekt-
ronische Dienstleistungen 
für Verbraucher, für die 
der Leistungsort im Ver-
brauchsland liegt. 

• Steuerschuldnerschaft: Die Änderung des Leistungsortsprinzips 
bedeutet auch eine Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers mit sich. Betroffen sind neben den damit 
verbundenen Änderungen auch Werklieferungen und Dienstleis-
tungen durch einen im Ausland ansässigen Unternehmer. Bisher 
galt ein Unternehmer nämlich nur dann als im Ausland ansässig, 
wenn er in Deutschland keine Zweigniederlassung hatte. Zu-
künftig verlangt das Gesetz nicht nur eine Betriebsstätte im In-
land, sondern diese Betriebsstätte muss den fraglichen Umsatz 
auch ausgeführt haben. In allen anderen Fällen gilt zukünftig 
die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Eine weite-
re Änderung verlangt vom Leistungserbringer, dass er in der 
Rechnung neben der eigenen Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer auch die UStIdNr des Leistungsempfängers angibt. Außer-
dem muss die Rechnung natürlich einen Hinweis auf die Umkehr 
der Steuerschuldnerschaft enthalten. 

• Zusammenfassende Meldungen: Zukünftig müssen auch dieje-
nigen Unternehmer eine Zusammenfassende Meldung abgeben, 
die steuerpflichtige Dienstleistungen erbringen, die unter das 
Empfängerortsprinzip fallen, und für die der in einem anderen 
EU-Staat ansässige Leistungsempfänger die Steuer schuldet. Die 
Zusammenfassende Meldung (ZM) muss vierteljährlich (in be-
sonderen Fällen nur jährlich) beim Bundeszentralamt für Steu-
ern abgegeben werden. Allerdings wird Anfang 2010 voraus-
sichtlich eine Gesetzesänderung in Kraft treten, die die Frist 
zur Abgabe der ZM auf eine monatliche Abgabe verkürzt, sofern 
eine Quartalsgrenze von 50.000 Euro überschritten wird. 

Goldanleihen verlieren 
ihren Steuervorteil 

Gold erfreut sich nicht erst seit der Fi-
nanzkrise großer Beliebtheit, hat aber 
dadurch bisher ungekannte Preisniveaus 
erklommen. Bisher haben die Anbieter 
von Investmentprodukten damit gewor-
ben, dass Goldanleihen nach einem Jahr 
Haltefrist genauso steuerfrei sind wie der 
Kauf und Verkauf echten Goldes. Damit 
ist es nun vorbei, denn in seinem Schrei-
ben zur Abgeltungsteuer legt das Bundes-
finanzministerium eindeutig fest, dass In-
haberschuldverschreibungen auf Gold 
oder einen anderen Rohstoff unter die 
Abgeltungsteuer fallen. 

 

Erbschaftsteuersatz für nahe 
Angehörige auf dem Prüfstand 

Vor dem Bundesfinanzhof ist jetzt eine 
Klage anhängig, in der sich der Kläger ge-
gen den hohen Steuersatz in der Steuer-
klasse II wendet. Seit Jahresbeginn 2009 
müssen Geschwister und deren Kinder 
mindestens 30 % Erbschaftsteuer zahlen. 
Dieser hohe Steuersatz verstößt nach An-
sicht des Klägers gegen den im Grundge-
setz verbürgten Schutz von Ehe und Fami-
lie. Dass der Steuersatz von der neuen 
Regierung nach nur einem Jahr wieder 
deutlich reduziert wurde, dürfte dem 
Kläger weiteren Auftrieb geben. Mit Hin-
weis auf das laufende Verfahren können 
andere Betroffene den Bescheid über die 
Erbschaftsteuer erst einmal offen halten. 

 

Ungenutzter Steuervorteil aus 
Handwerkerleistungen verfällt 

Der Steuervorteil aus haushaltsnahen Be-
schäftigungen oder Handwerkerleistungen 
wird nur auf die im jeweiligen Jahr fest-
gesetzte Einkommensteuer angerechnet. 
Wird in diesem Jahr jedoch keine Steuer 
festgesetzt, weil das Einkommen des 
Steuerzahlers nicht hoch genug ist, kann 
er weder eine Auszahlung verlangen noch 
den Steuervorteil in ein anderes Jahr ver-
lagern, auch wenn dies bei gewissen an-
deren Steuerermäßigungen möglich ist. 

 

Gewerbesteuerprivileg für 
Leasinggeschäfte 

Die Länderfinanzbehörden haben jetzt er-
läutert, unter welchen Umständen Lea-
sing- und Factoringunternehmen vom Ge-
werbesteuerprivileg für Finanzdienstleis-
ter Gebrauch machen können. Die Vorga-
ben sind jedoch kompliziert und erfordern 
ggf. Umstrukturierungen. 
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• Vorsteuer-Vergütungsverfahren: Eine EU-Vorgabe erfordert 
umfangreiche Änderungen beim Vorsteuer-Vergütungsverfahren. 
Das komplette Verfahren wird zukünftig elektronisch abgewi-
ckelt, wofür das Bundeszentralamt für Steuern ein elektroni-
sches Portal bereitstellt. Originalrechnungen müssen nicht mehr 
vorgelegt werden, lediglich ab einem Rechnungsbetrag von 
1.000 Euro ist eine elektronische Rechnungskopie beizufügen. 
Auch der Bescheid über die Vergütung wird elektronisch bereit-
gestellt. Für den Antrag bleiben nun drei Monate mehr Zeit (30. 
September des Folgejahres statt 30. Juni), dafür wurden aber 
die Mindestbeträge für einen Antrag verdoppelt (jetzt 50 Euro 
für einen Jahresantrag und 400 Euro für einen Quartalsantrag). 
Dauert die Bearbeitung länger als 4 Monate, wird die Vergütung 
verzinst. Bei gemischten Umsätzen ist der Vergütungsanspruch 
vom Recht des Ansässigkeitsstaates abhängig. 

• Grunderwerbsteuer: Eine Konzernklausel erleichtert die Um-
strukturierung von Unternehmen, indem bestimmte Grund-
stücks- und Anteilsübertragungen von der Grunderwerbsteuer 
befreit werden. Fristenregelungen verhindern Mitnahmeeffekte. 

• Energiesteuer: Auf die eigentlich gesetzlich vorgesehene Redu-
zierung der Steuerentlastungssätze für Biodiesel und Pflanzen-
ölkraftstoff wird in den Jahren 2010 bis 2012 verzichtet.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prüfbericht hemmt nicht die 
Festsetzungsfrist 

Führt ein Betriebsprüfer Ermittlungshand-
lungen durch, dann hemmt er damit die 
Frist zur Festsetzung der Steuern. Die Zu-
sammenfassung der Ergebnisse einer Be-
triebsprüfung im Prüfbericht ist jedoch 
keine Ermittlungshandlung. Ergo kann das 
Finanzamt trotz Prüfbericht auch keine 
Steuern mehr festsetzen, wenn die Frist 
erst einmal abgelaufen ist. 

 

Investitionszulage für 
abgemeldetes Auto 

Der Anspruch auf die Investitionszulage 
setzt voraus, dass das geförderte Wirt-
schaftsgut für mindestens fünf Jahre im 
Betrieb verbleibt.  Dabei kommt es nach 
Ansicht des Finanzgerichts Berlin-
Brandenburg jedoch nur darauf an, dass 
das Wirtschaftsgut prinzipiell einsatzfähig 
ist. Eine fortlaufende Nutzung ist nicht 
zwingend notwendig. Es reicht aus, wenn 
das Wirtschaftsgut zur Nutzung zur Verfü-
gung steht. Der Kläger, der einen durch 
die Zulage geförderten Transporter aus 
Kostengründen zeitweilig abgemeldet hat-
te, durfte die Investitionszulage deshalb 
behalten. 


